
• Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 4 -
Az.: BK4-22-024 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der 
Investitionsmaßnahme 

der S0Hertz Transmission GmbH, Heidestraße 2, 10557 Berlin, vertreten durch die 
Geschäftsführung, 

Antragstellerin , 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, . 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4 , 53113 Bonn, 

durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery, 

ihre Beisitzerin Stefanie Scheuch 

und ihren Beisitzer Dr. Habibullah Qureischie 

am 28.02.2025 

beschlossen: 

1. Die Investitionsmaßnahme für das Projekt 

.,Schwarzfallfestigkeit und Georedundanz der Telekommunikationstechnik" 

wird genehmigt. 

2. Die Genehmigung und die Anpassung der Erlösobergrenze sind befristet bis 

31.12.2023. 

3. Der Antragstellerin wird auferlegt, den sich aus den Gründen ergebenden 
Mitteil □ , 1gspfticl 1te11 11acl 1zuko111111en. 

4 . Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

5. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 
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Gründe: 

1. 

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme für das Prnjekt 
„Schwarzfallfestigkeit und Georedundanz der Telekommunikationstechnik" gemäß § 23 
Abs. 1 S. 1 und 2 ARegV 

Die Antragstellerin ist Betreiberin eines Elektrizitätsübertragungsnetzes mit Sitz in Berlin. 

Sie trägt vor, das technische Ziel der Investition sei die Errichtung einer gesicherten ·-
Kommunikationsinfrastruktur, um die Kommunikation zwischen den relevanten Akteuren 
während des Netzwiederaufbaus zu gewährleisten. 

Für einen erfolgreichen Stromnetzwiederaufbau.sei eine sichere und schwarzfallfeste 
Kommunikation (Sprache und Daten) zwischen allen beteiligten Akteuren zwingend. . 
eriorderlich . Um dies zu gewährleisten, müsse das interne Telekommunikationsnetz jedes 
einzelnen Akteurs gewisse Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus würden die einzelnen 
Telekommunikationsnetze der Akteure an dedizierten Punkten untereinander verbunden, 
sodass auch an diese Verknüpfungspünkte gewisse Anforderungen gestellt werden. Die 
genauen Anforderungen bzw. Leistungsmerkmale an die Kommunikation seien zentral im 
„Network Code on Emergency and Resteration" (NC ER) der ENTSO-E geregelt und 
definiert. ·Nur unter Einhaltung dieser Vorgaben zur gesicherten Kommunikationsinfrastruktur 
können die eigentlichen Ende-zu-Ende-Verbindungen zur Verfügung gestellt werden. 

Zur Be~iründung der Notwendigkeit führt die Antragstellerin weiter aus, dass das_ Ziel des 
Projektes, d ie Errichtung einer robusten Kommunikationsinfrastruktur sei, sowohl innerhalb 
des Nezes der Antragstellerin a_ls auch zu den erforderlichen Partnern, um so im Falle einer 
Großstörung den Netzwiederaufbau zu ermöglichen. Je nach Art der Störung könne ein 
partieller oder vollständiger Netzzusammenbruch eintreten. · 

Ein par:ieller Netzzusammenbruch sei regional begrenzt und stelle sich als Ausfall einzelner 
Netzbereiche oder den Zerfall des Übertragungsnetzes in stabile Netzinseln dar. Hier würden 
die Netzwiederaufbaupläne (NWAP) der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) übli.cherweise 
nicht aktiviert, einzelne Maßnahmen oder Strategien daraus würden jedoch Anwendung 
finden. 

Ein vollständiger Netzzu_sammenbruch (.Blackout") manifestiere sich als Spannungslosigkeit 
des gesamten Übertragungsnetzes in der Regelzone eines ÜNB. Hier werde der 
entsprechende NWAP aktiviert. Dies könne nach einer „Top-down-Strategie" erfolgen, sofern 
ein benachbartes Übertragungsnetz noch stabil unter Spannung stehe und als „Starthilfe" für 
einen ersten Netzteil unterstützen könne. Alternativ müssten nach der „Bottom-up-Strategie" 
Netzinseln um schwarzstartfähige Kraftwerke, oder noch aktive Kraftwerke im Inselbeitrieb 
etabliert werden. 

Bei beiden Strategien würden die einzelnen Netzinseln sukzessive synchronisiert. Dabei 
würden sie schrittweise um zusätzliche Erzeugungsleistung und Last erweitert, bis das 
gesamte Übertragungsnetz wieder vollständig in Betrieb sei. Dies erfolge in enger 
Abstimmung mit den vertikalen und horizontalen Partnern bzw. Akteuren. 

Die vergangenen Jahre zeigten jedoch strukturelle Veränderungen bei Erzeugung, Transport 
und Ve11eilung von elektrischer Energie hin zu mehr komplexen heterogenen und 
dezentralen Strukturen. Dieser Trend werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen, 
insbesondere auch durch die Stilllegung weiterer thermischer Erzeugungsanlagen. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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Die ÜNB würden dadurch bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der NWAP vor neue 
Herausforderungen gestellt: Beispielhaft könne hier die Integration neuer Partner bzw. 
Akteure im Netzwiederaufbau, granulare Strukturen, eine höhere Fluktuation bei Erzeugung 
und Verbra\,Jch von Energie sowie ein hoher Abstimmungsbedarf genannt werden. Eine 
zuverlässige Sprach- und Datenkommunikation sei in allen Szenarien, von der Abwendung 
einer S:örung bis hin zum umfänglichen Netzwiederaufbau, unerlässlich. 

Ferner geht die.Antragstellerin im Antrag nochmals ausführJicbeUUJLden.Bedarfsnachweis .in. 
Form der Verordnung (EU) 2017/2196 der Kommission vom 24.11'.201-7 zur Festlegung 
eines Netzkodex über den Notzustand und den Netzwiederaufbau des Übertragungsnetzes 
(kurz „Network Code on Emergency and Restoration", ·(NC ER)) ein. Diese. stelle wortgetreu 
die Verantwortung der ÜNB für den sicheren und effizienten Betrieb des Elektrizitätssystems 
in der Europäischen Union hervor, und fordere eine enge Zusammenarbeit und Koordination 
der einzelnen Akteure. Gemäß Artikel 23 Absatz 4 b) und c) NC ER seien die ÜNB 
verpflichtet worden, einen Maßnahmenkatalog zum NWAP bei _der nationalen 
Regulierungsbehörde zur Genehmigung einzureichen, um sich neu ergebende 
Anforderungen an die Akteure beim Netzwiederaufbau bestätigen zu lassen. 

Die vier deutschen ÜNB seien dem durch den sogenannten „4ÜNB-Maßnahmenkatalog" 
nachgekommen. Eine zentrale Neuerung sei ·die durch die Bundesnetzagentur bestätigte 
Anforderung an die Verfügbarkeit der Notfall-Spannungsversorgung der Sprach- und 
Datenkommunikation im Schwarzfall von 72 Stunden. · 

Ohne die beantragten Maßnahmen erfülle die Antragstellerin nicht die im NC ER dargelegten 
regulatorischen Anforderungen an die Kommunikation im Netzwiederaufbau, sodass sich die 
Prozesse des Netz- und Versorgungswiederaufbaus bei Nicht-Umsetzung stark verzögern 
könnten. Die vorliegend beantragten Maßnahmen seien allesamt Bestandteil des 
~ingereichten 4ÜNB-Maßnahmenkatalogs. · 

Aufgn,md der technischen und betrieblichen Anforderungen tiestehe keine sinnvolle 
technische oder ökonomische Alternative. 

Die erstmalige Aktivierung war für das Jahr 2023 geplant. Die vollständige Inbetriebnahme 
soll im Jahr 2027 stattfinden. 

Die Antragstellerin hat 5,975 Mio. Euro als geplante Anschaffungs- und Herstellungskosten 
für die Investitionsmaßnahme angegeben. 

Die Antragstellerin hat am 30.03.2022 die Genehmigung der lnvestitiorismaßnahme für das 
Projekt .Schwarzfallfestigkeit und Georedundanz der Telekommunikationstechnik" beantragt. 

Mit Schreiben vom 07.03.2024 hat die Antragstellerin beantragt, die Investitionsmaßnahme 
bis zum 31.12.2023 zu befristen, da sie zum 01 .01 .'2024 in den Kapitalkostenaufschlag 
übergehen solle. 

Mit Schreiben vom 24.01.2025 wurde die Antragstellerin angehört. Sie hat mit Schreiben 
vom 07.02.2025 Stellung genommen. 

Di.e Bundesnetzagentur hat die Regulierungsbehörde des Landes Berlin gemäß§ 55 Abs. 1 
S. 2 EnWG unter dem 08.04.2022 über die Einleitung des Vetiahrens informiert. 

Unter- dem 12.02.2025 wurde der Beschlussentw-urf gemäß § 51fAb~fS'.-·2 EnWG dem 
Bundeskartellamt und der Regulierungsbehörde des Landes Berlin zur Stellungnahme 
übersandt. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde haben von diesem 
Recht keinen Gebrauch gemacht. · 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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Wegen der weiteren Einzelheiten (u.a. die konkreten Umsetzungspläne) wird auf den Inhalt 
der Verfahrensakte verwiesen. 

- Diese Entscheidung enlhäll Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse • 
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II. 

Der Beschluss ist rechtmäßig. Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen 
Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 
02.09.2021 , C-718/18 (siehe unten A.). Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss lierJt vor 
(siehe unten B.). Der Beschluss ist formell und materiell rechtmäßig (siehe unten C. und D ). 

A. Vollständige Anwendung des.nationalen Rechts.auch.vor dem Hintergrund.des 
Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an 
unionsrechtliche Vorgaben und zur.Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 
22.12.2023 (BGBI. 12023, Nr. 405 vom 28.12.2023) besteht eine unionsrechtskonforrne 
Kompetenzverteilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der 
Regulierungsbehörde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des 
nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normative 
Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art. 59 
Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten ausschlit:ßlichen 
Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien 
insoweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. 
Insoweit hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die . 
Kommission Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen 
ausschließlichen Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im 
deutschen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 
Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, 
einschließlich de·r anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen 
Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

II. Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des 
EuGH vom 02.09.2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes umgesetzt 
und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzugangs- und 
Netzeni:geltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Damit hat die 
Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen Kompetenz für die Bestimmung 
der Methoden zur Berect:mung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und 
den Zugang zu den nationalen Netzen die nach den unionsrechtlichen Bestimmung€!n 
erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 

Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie§ 21 a 
EnWG a.F. B en der 

egu 1erungs enen 
Rechtsverordnungen enthaltenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und 
ergänzt. 

. . 
Die nach § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsvero~_90~-~..9~D.. tret~.~ i:1ach Ablauf 
einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur Anpassung des 
Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt des Außerkrafttretens 
entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode im Gassektor (31.12.2027) und 
Stromsektor (31.12.2028). 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs~ und Geschäftsgeheimnisse -
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In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß§ 2 1 Abs. 3 S. 5 und 
§ 21 a Abs. 3 S. 3 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertragen. 
Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise entstandenes 
normatives Regulierungsrecht. inklusive der dazugehörigen Anwendungs- und 
Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der 
Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzuführen. Laut 
Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende Rechts-, Planungs- und. 
1nvestitionssicherheit wichtige. materielle Stabilität des.Regulie~uAgsr.al:imens_gewährleistet _.----- · - - _. 
und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden werden (vgl. BT-Drs. 
20/7310, S. 52). 

III. Interessenabwägung 

Nach .A.rt. 17 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche 
Vorgaben bleiben d ie auf Basis der bis.her in§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen 
Verordnungen für e ine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur 
Entgeltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines transparenten, 
vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens grundsätzlich fest. Sie sieht · 
vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Abweichungskompetenz nach§ 21 Abs. 
3 S. 5 und § 21 a Abs. 3 S . 3 EnWG ab. Einen materiellen Widerspruch zu maßgeblichen 
Vorgab-an des Europäischen Rechts hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 
nicht festgestellt und erkennt auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen 
Regulierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauer einer 
bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen für die 
gesamte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen während einer laufenden 
Regu lierungsperiode sind mit D iskontinuität und Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade 
durch Ubergangsregelungen. zur Wettergeltung der materiell europarechtskonformer, 
Vorgaben vermieden werden können. Darüber hinaus erschwert eine unklare Rechts!age im 
Übergangszeitraum die notwendigen Investitionen in die Energieversorgungsnetze und führt 
zu Unsicherheiten nicht nur für die regulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen 
Marktte ilnehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder 
Festlegung der.Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang "mit 
ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 
4 1 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Auch. 
wurden substantielle Abweichungen vom etablierten Regu lierungsrahmen zu starken 
Verzög,=rungen der laufenden, an die Erlösobergrenze anknüpfenden und weiterer nach den 
Rechtsverordnungen vorgesehenen Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen 
durch die Regul ierungsbehörde in einem transparenten und möglichst umfassenden 
Konsuttationsprozess dürfte e inige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren bspw. zur 
Festleg~mg der Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jahre 
verzögern Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzungen des 
Eöergjebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schwerlich vereinbar. 

B. Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 23 ARegV. 

- Diese E1tscheidung enihätt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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C. formelle Rechtmäßigkeit 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde. 
Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

II. Antrag und Frist 

Der Antrag auf Genehmigung einer Investitionsmaßnahme wurde fristgerecht am 30.03.2022 
bei der Bundesnetzagentur gestellt. Anträge auf Genehmigung von Investitionsmaßnahmen 
sind gemäß§ 23 Abs. 3 S. 1 ARegV spätestens neun Monate vor Beginn des 
Kalenderjahres, in dem die Investition erstmals ganz oder teilweise kostenwirksam werden 
soll, bei der Bundesnetzagentur zu stellen. Kostenwirksam wird die Investitionsmaßnahme 
mit der erstmaligen Aktivierung. Die Aktivierung kann entweder als Anlage in Bau oder als 
Zugang zum Sachanlagevermögen erfolgen. Für die dem vorliegenden Antrag 
zugrundeliegende Investitionsmaßnahme ist auf die erstmalige Aktivierung im Jahr 2023 
abzustellen. 

III. Anhörung 

DefAntragstellerin wurde gemäß § 67 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Steliungnahme 
gegeben. 

IV. Beteiligung von Bundeskartellarrit und Landesregulierungsbehörden 

Die Regulierungsbehörde des Landes Berlin wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG von der 
Einleitung des Verfahrens benachrichtigt. 

Dem Bundeskartellamt·sowie der zuständigen Regulierungsbehörde des Landes Berlin 
wurde gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

0. Genehmigungsfähigkeit 

Für das Projekt „Schwarzfallfestigkeit und Georedundanz der Telekommunikationstechnik" 
ist eirie Investitionsmaßnahme gemäß§ 23 ARegV zu genehmigen. 

1. Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestition 

Die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme kann nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV für Er-
weiterun s- und Umstrukturierun sinvestitionen erfolgen. Unter Umstrukturierungs-
investitionen sind Maßnahmen zu verste en, mit enen tec nisc e arame er gean e 
werden, die für den Netzbetrieb erheblich sind. Es bedarf somit einer nicht unbedeutenden 
Veränderung von technischen Parametern. Dafür reichen jedoch der Austausch bereits 
vorhandener Komponenten und die damit zwangsläufig einhergehenden Verbesserungen 
nicht aus. Die mit der Maßnahme verbundenen zusätzlichen Funktionen müssen deutlich 
uber die Wirkungen einer bloßen Ersatzinvestition hinausgehen, so dass ihnen eine gewisse 
eigenständige Bedeutung :z;ukot11men muss. Der Ersatz von Komponenten ist nicht schon 
de~halb als Umstrukturierung zu qualifizieren, weil für die neuen Komponenten andere 
technische Standards gelten. Eine Anpassung von Komponenten an den aktuellen Stand der 

.: Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -



- 8 -

Technik, ohne dass damit eine erhebliche Funktionserweiterung einhergeht, reicht somit 
nicht für eine Qualifizierung als Umstrukturierungsmaßnahme. 

Die Antragstellerin hat hinreichend nachgewiesen, dass es sich bei der dem Antrag zu 
Grunde liegenden Investitionsmaßnahme um eine Umstrukturierungsinvestition handelt, da 
die beantragten Maßnahmen zusätzliche Funktionen beim Netzwiederaufbau des deutschen 
Stromsystems bieten und ihnen somit eine gewisse eigenständige Bedeutung zuteilwird. 
Durch die beantragten Maßnahmen werden technische Parameter des Übertragungsnetzes 
der Antragstellerin geändert, die für den Netzbetrieb bzw. den Netzwiederaufbau erheblich 
sind. Eine bloße Ersatzinvestition liegt somit nicht vor. Die Maßnahmen basieren auf 
aktualisierten Vorgaben für den Netzwiederaufbau, die insbesondere aufgrund der 
fortschreitenden Energiewende erforderlich werden. 

II. Genehmigungsfähigkeit nach§ 23 Abs. 1 S. 1 ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigt die Bundesnetzagentur Investitionsmaßnahmen 
für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Ubertragungs- und 
Fernleitungsnetze, soweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die 
Einbindung in das nationale oder internationale Verbundnetz oder für einen 
bedarfsgerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwendig sind. 
Eines der in § 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 9 ARegV genannten Regelbeispiele ist im 
vorliegenden Fall nicht einschlägig. 

Die Antragstellerin hat hinreichend nachgewiesen, dass die Investitionsmaßnahme 
notwendig für die Stabilität des Gesamtsystems ist. Investitionen.für die Stabilität des 
Gesamtsystems umfassen Erweiterungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen, die zu einer 
Erhöhung oder Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit bzw. Sicherheit im Gesamtsysh~m 
notwendig sind. Unter Gesamtsystem im Sinne des § 23 Abs. 1 ARegV ist ein . 
zusammenhängendes Gebilde von verschiedenen miteinander interagierenden Netzen zu 
verstehen. Ursächlich für die Notwendigkeit der Maßnahme sind in erster Linie 
Rückwirkungen von anderen Netzen auf die eigene Netzsituation, aber auch Änderungen bei 
tecl1nisct1en Standards. Innerhalb des Gesamtsystems haben Entscheidungen über 
bestimmte Maßnahmen eines Netzbetreibers Auswirkungen auf die Stabilität in anderen 
Netzen . Daraus erfolgt eventuell wiederurn die Notwendigkeit, netzbezogene Maßnahmen in 
den vor- und nachgelagerten Netzen zu ergreifen. 

Die Verordnung (EU) 2017/2196 der Kommission zur Festlegung eines Netzkodex über den 
Notzustand lind den Netzwiederaufbau des Übertragungsnetzes (NC-ER) verpflichtet die 
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) einen Netzwiederaufbauplan (NWAP) zu erstellen. Die 
Erstellung erfolgt in Abstimmung mit den relevanten Akteuren in Form von 
Verteilernetzbetreibern (VNB), signifikanten Netznutzern (SNN), nationalen 
Regul ierungsbehörden und benachbarter sowie im Synchrongebiet des NWAP befindlicher 
ÜNB (Vgl. Art. 23 Abs. 1 NC ER). Ferner enthält dieser Plan ein Verzeichnis der von dem 
ÜNB an seinen Anlagen vorzunehmenden Maßnahmen (Vgl. Art. 23 Abs. 4 lit. a) NC ER). 

Ein ?:entrele~ Element des Ne~~)icelcFeufüeul~on2epts ist_die Te lel~efflFAtinil~aheAs 
infrastruktur, die eine Schlüsselrolle bei der Koordination und Steuerung des 
Netzwiederaufbauprozesses spielt. Gemäß Art. 41 Abs. 1 NC ER muss jeder ÜNB über ein 
Sprach!<ommunikationssystem mit ausreichender Redundanz und Backup-
Stromversorgungsquellen verfügen, um minde.stens 24 Stunden lang für den 
Netzwiederaufbauplan erforderliche Informationen austauschen zu können, falls die externe 
Stromversorgung vol lständig ausfällt oder einzelne Sprachkommunikationsanlagen nicht zur · 
Verfügung stehen. Ferner können die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Backup-
Stromversorgung länger als 24 Stunden verfügbar sein muss. 

~ Diese Entschei jung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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Auf Basis dieser und weiterer Vorgaben hat die Antragstellerin in Zusammenarbeit m it den 
anderen deutschen ÜNB den sogenannten 4ÜNB-Maßnahmenkatalog erstellt, der ne ue 
Mindestanforderungen für jeden Akteur des NWAP vorsieht. In Bezug auf die 
Telekommunikationstechnik konzentriert sich dieser Maßnahmenkatalog auf die 
gleichwertige. georedundante Auslegung der Telekommunikationswege, die Unabht~ngigkeit 
von der öffentlichen Kommun ikationsinfrastruktur sowie auf die Dauer der Verfügbarkeit der 
schwarzfallfesten Kommunikation. 

Die Bundesnetzagentur genehmigte bereits am 23.11.2022 unter dem Az. 622-22-008 den 
4ÜNB-Maßnhamenkatalog zum NWAP gemäß Art 4 Abs. 2 lit. c) in Verbindung mit Art. 23 
Abs. 4 Ht. c) NC ER in seiner Fassung vom 17.10.2022 im Hinblick auf diejenigen 
Maßnahmen. welche von SNN im Sinne des Art. 2 Abs. 2 NC ER umzusetzen sind. Hierbei 
bestätigte die Bundesnetzagentur auch die Anforderung an die Verfügbarkeit der Notfall-
Spannungsversorgung der Sprach- und Datenkommunikation jm Schwarzfall von 72 
Stunden. Die Verlängerung der schwarzfallfesten Kommunikation von 24 auf 72 Stunden 
wurde von den ÜNB auf Empfehlung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. und 
Katastrophenhilfe (BBK) h in aufgenommen. Als Hintergrund für diese Änderung sind 
insbesondere der A usstieg aus der Kohleverstromung und Risikoanalyser, der ÜNB in 
Verbindung mit Empfehlungen des BBK zu nennen. 

Der ermittelte Bedarf kann auch nicht ohne Netzausbau, beispielsweise durch 
marktbezogene Maßnahmen des § 13 Abs. 1 Nr. 2 EnWG, befriedigt werden. Alternative 
besser geeignete lnvestitj onsmaßnahmen zur Befriedigung des Bedarfs sind ebenfalls nicht 
ers ichtlich. 

III. Ersatzantei1 

Die gegenständliche Investitionsmaßnahme enthält keinen Ersatzanteil. 

Für die vorliegende Investitionsmaßnahme ist der Anwendungsbereich von § 23 Abs. 2b 
ARegV eröffnet. Die gegen_ständ liche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 30.03.2022 
und somit nach dem 17.09.2016 beantragt . 

Bei ln1.1estitionsmaßnahmen, die nicht auch dem Ersatz vorhandener Anlagen bzw. 
vorhandener Anlagenbestandteile dienßn , ist gern. § 23 Abs. 2b S. 6 ARegV kein Ersatzanteil 
abzuziehen. Zwar ist vorliegend kein Regelbeispiel gemäß § 23 Abs. 2b S. 7 ARegV 
einschlJgig, allerdings ist diese Aufzählung keinesfalls abschließend, sodass über die 
ausdrücklich genannten Beispielsfälle hinaus auch weitere Fälle möglich sind, in denen ein 
Ersatzanteil von OProzent festzusetzen ist. Dies ist vorliegend der Fall. 

So hat -:lie Antragstellerin der Beschlusskam.mer hinreichend Daten und Informationen, die für 
die Er-11ittluhg des projektspezifischen Ersatzanteils notwendig sind, vorgelegt. Die 
Antragstellerin hat glaubhaft nachgewiesen, dass das gegenständliche Projekt ausschließlich 
lnvestitonen in vollständ ig neu zu errichtende Anlagen bzw. Anlagenbestandteile zum 
Gegenstand hat, d ie mit keinem Ersatz vorhandener Anlagen bzw. vorhandener 
Al"lle9enbeste~dteilc eiAheF~eAcA. Die /\ntrogstellerin hat glou19hoft dargelogt, dass 901+JäQ. 
den neuen Vorgaben zum Netzwiederaufbau eine robuster.e Kommunikationsinfrastruktur 
zwischen ihr und den anderen beteiligten Akteuren des Netzwiederaufbaus neu geschaffen 
wird. ' 

E. Genehmigungsdauer 

Die Genehmigung der vorliegenden Investitionsmaßnahme gi!t ausschließlich für den 
benannten -Einzelfall und ist auf den Zeitraum bis zum 31.12.2023 beschränkt. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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Gemäß§ 23 Abs. 1 S. 4 ARegV sind Genehmigungen für Investitionsmaßnahmen jeweils bis 
zum Ende de~enigen Regulierungsperiode zu befristen, in der ein Antrag gestellt worden ist. 
vVird ein Antrag erst nach dem Basisjahr, welches nach § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV für die 
folgende Regulierungsperiode zugrunde zu legen ist, für die folgende Regulierungsperiode 
gestellt , ist die Genehmigung gemäß § 23 Abs. 1 S. 5 ARegV bis zum Ende dieser folgenden 
Regulierungsperiode zu befristen. Das Basisjahr für die kommende Regulierungsperiode ist 
das Jahr 2021 . Die Antragstellerin hat die Genehmigung der Investitionsmaßnahme für das 
vorliegende Projekt am 30.03.2022 beaAtragt..:Damit.wäi:e..die-GeAehmigung der - ·--- . · 
vorliegenden Investitionsmaßnahme bis zum Ende der laufenden Regulierungsperiode zum 
31.12 .2028 zu befristen. 

Mit Schreiben vom 07.03.2024 hat die Antragstellerin jedoch beantragt, die 
Investi tionsmaßnahme bis zum 31.12.2023 zu befristen. da sie zum 01.01.2024 in d1~n 
Kapitalkostenaufschlag übergehen solle. Damit ist die Investitionsmaßnahme antragsgemäß 
bis zum 31.12.2023 zu befristen. 

F. Anpassung der Erlösobergrenze 

Aufgrund der vorliegenden Investitionsmaßnahme können gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 ARegV 
Kapital- und Betriebskosten geltend gemacht werden. Die entsprechende Anpassung der 
Erlösobergrenze nimmt die Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 
Nr. 6. 6a ARegV vor. 

1. Umfang der Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin kann ihre Erlösobergrenze um die sich aus genehmigten . 
Investitionsmaßnahmen ergebenden Kosten und Erlöse anpassen. Insgesamt dürfen sich 
die Kosten, um die die Erlösobergrenze angepasst wird , lediglich auf die Teile der 
vorliegenden Investitionsmaßnahme beziehen, die von der Genehmigung dem Grunde nach 
umfasst sind. 

Bei' der Anpassung der Erlösobergrenze hat die Antragstellerin die zum Zeitpunkt der 
Anpassung der Erlösobergrenze jeweils anwendbaren Festlegungen zu Kapital- und 
Betriebskosten sowie zu Betriebskostenpauschalen zu berücksichtigen . 

II. Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Zeitpunkt der Anpassu,:,g der Erlösobergrenze richtet sich für die vorliegende 
Investitionsmaßnahme nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 i.Vm. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV. 
Danach kann eine Anpassung der Erlösobergrenze unmittelba·r im Jahr der 
Kostenentstehung stattfinden, so dass zunächst auf Plankosten abzustellen ist. 

Da für die vorliegende Investitionsmaßnahme von einer erstmaligen Kostenwirksamkeit im 
labe 2023 aiiswgebeo ist hätte bei einer entsprechenden Genehmigung der 

Investitionsmaße bereits zum 01.01.2023 eine Anpassung der Erlösobergrenze stattfinden 
können . da der Antrag zum 30.03.2022 gestellt wurde. Eine solche Anpassung hat in der 
Regel nicht stattgefunden, da zu diesem Zeitpunkt n.och keine Genehmigung der ' 
lnvestit;onsmaßnahme vorlag. Der Ausgleich zwischen dem Betrag, um den die 
Erlösobergrenze zum 01.01.2023 für das vorliegende Projelct tatsächlich-angepasst wurde 
und nach der vorliegenden Genehmigung hätte angepasst werden dürfen, erfolgt ge:näß § 5 
Abs. 1 S. 2 ARegV über das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf dem 
Regulierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze erfolgt jährlich für die Dauer der Genehmigung. 
- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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III. Nachträgliche Korrektur der Anpassung der Erlöso~ergrenze 

Da es sich bei den für die Anpassung der Erlösobergrenze heranzuziehenden Kapital- und 
Betriebskosten um Planwerte handelt, ergibt sich die Notwendigkeit eines so genannten 
Plan-lst-Abgleichs zwischen den angesetzten Plankosten und den tatsächlich in dem 
betrachteten Jahr entstandenen Ist-Kosten für die Investitionsmaßnahme. Der Ausgleiich der 
sich aus der Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Differenz 
etiolgt gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV über..dasRegulierung.skonto Die Differ~nz wird auf__ 
dem Regulierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzins_t. Für die 
Durchführung des Plan-lst-Abgleichs sind von der Antragstellerin die Mitteilungspflicl1ten 
nach Al:>schnitt G. 1. einzuhalten. 

G. Nebenbestimmungen, § 23 Abs. 5 ARegV 

Die Genehmigung enthält Nebenbestimmungen nach § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. 

1. Mitteilungspflichten, §§ 23 Abs. 5 S. 2, 28 ARegV 

Die Antragstellerin hat den ihr im Folgenden auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen. 
Diese konkretisieren die bereits nach § 28 Nr. 6 ARegV existierenden Mitteilungspflichten. 
Die Erfüllung dieser Mitteilungspflichten ersetzt nicht die gegebenenfalls notwendige 
Beantragung einer Änderung der genehmigten Investitionsmaßnahme. 

1. Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Antragstellerin wird auferlegt, die folgenden Angaben anhand der tatsächlichen Werte in 
einer für einen sachkundigen Dritten in nachvollziehbarer Weise mitzuteilen und zu belegen: 

• Die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

o Aktivierungen als Anlagen in Bau 

o Aktivierungen als Fertiganlagen 

• Die Abzugspositionen 

o Rückstellungen 

o Öffentliche Förderungen 

o Sonstige kostenmindernde Erlöse 

• Die Parameter 

o Aufgenommenes Fremdkapital 

o Erhaltene Baukostenzuschüsse 

o Tatsächliche Fremdkapitalzinsen 

o Gewerbesteuerhebesatz 

• Angaben zur Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils 

• Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse • 
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Bei der Übermittlung dieser Angaben hat die Antragstellerin sich an de_m jeweils aktuellen 
Leitfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV zu orientieren und den jeweils aktuell auf 
der Internetseite der Bundesnetzagentur dafür bereitgestellten Erhebungsbogen zu 
verwenden. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es· der Regulierungsbehörde nicht 
möglich, zu überprüfen, ob die bislang ledigl ich als Planwerte vorliegenden Angaben der 
Antragstellerin insoweit auch tatsächlich so eingetreten sind. Die Beschlusskammer behält 
sich vor, weitere Anforderungen an Inhalt und Struktur der geforderten Daten vorzugeben. 

2. Änderung des Projektes 

Der Antragstellerin wird auferlegt, unmittelbar nach Kenntniserlangung eine Änderung des 
Projektes, insbesondere Änderungen, die sich auf den lnbetriebnahmezeitpunkt, die 
wesentliche technische Gestaltung oder auf den Ersatzanteil auswirken, bei' der 
Regulierungsbehörde anzuzeigen. 

Die Befugnis, die Antragstellerin zu verpflichten, unverzüglich nach Kenntniserlangung eine 
Änderung des Projektes anzuzeigen, ergibt sich aus § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. Die 
Informationsverpflichtung ist notwendig, um der Regulierungsbehörde eine sachgerechte 
Kontrolle der von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlösobergrenze zu 
ermöglichen . Ohne ent$prechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht 
möglich, zu überprüfen, ob die geplante Projektausführung der Antragstellerin insoweit auch 
tatsächlicti so eingetreten ist. 

II. Wiclerrufsvorbehalt 

Die Genehmigung steht gemäß § 23 Abs. 5 S 1 ARegV unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
für den Fall , dass die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgeführt wird. 
Davon umfasst sind nicht nur die Nichtdurchführung der Investition als solcher. sondern auch 
von der Genehmigung abweichende Ausführungen. 

H. Kosten 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG . 

• Diese Entscheidung enthält Betriebs• und Geschältsgehe11nnisse -
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben 
werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht , dem Oberlandesgericht Düsseldorf 
(Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf), einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen . Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung derBeschwer-de unc.Htaflf!-auf Antrag·-von dem oder 
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdeschril't und die 
Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG).· 

{./V'V - ~

Alexander Lüdtke-Handjery 

Vorsitzender 

 / <.- - '-

Stefanie Scheuch 

Beisitzerin Beisitzer 

- Uiese Entscheidung enthält Betriebs~ und Geschäftsgeheimnisse -
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